
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS Vwgh 1995/7/12 93/03/0224
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 12.07.1995

Index

90/01 Straßenverkehrsordnung

Norm

StVO 1960 §43 Abs1 litb Z1;

StVO 1960 §44 Abs1;

StVO 1960 §52 lita Z13d;

Beachte

Serie (erledigt im gleichen Sinn):93/03/0225 E 12. August 1995

Rechtssatz

Die Unterlassung der Festhaltung des Zeitpunktes der erfolgten Anbringung der Verkehrszeichen in einem

Aktenvermerk hat auf die Gesetzmäßigkeit der Verordnung keinen Einfluß.
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